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Überall dort, wo Menschen miteinander leben, wohnen, arbeiten, sei es in der Familie, in 
der Hausgemeinschaft, im Betrieb oder in der Schule, ist das Aufstellen und Einhalten 
einiger Regeln notwendig, um für alle Beteiligten ein möglichst reibungsloses, Gewinn 
bringendes und befriedigendes Miteinander zu ermöglichen. 
 
 
Unsere Schule ist Lebens- und Arbeitsraum für Schülerinnen und Schüler, für Lehrerinnen 
und Lehrer, für Raumpflegerinnen und den Hausmeister. Zur Schulgemeinde gehören 
darüber hinaus die Erziehungsberechtigten und die Stadt Gießen und das Land Hessen 
als Geldgeber und Verwaltungen. Die Interessen aller dieser Personen, Gruppen und In-
stitutionen sind zu berücksichtigen, damit Schule in der Vermittlung von Wissen und 
sozialem Verhalten erfolgreich sein kann. 
 
 
Da in der Schule viele Menschen miteinander arbeiten und auskommen müssen, ist es 
das Wichtigste, dass alle rücksichtsvoll miteinander umgehen. Daher haben wir an der 
Gesamtschule Gießen-Ost gemeinsam in der Schulordnung Regeln vereinbart, auf die 
sich jeder beziehen kann. 
 
 
 
 
 
Zur Schulordnung gehören drei Teile: 
 
 
Die Gesamtschule Gießen-Ost ist eine von vielen Schulen in Hessen. Für sie alle gibt es 
einen allgemeinen Rahmen, der durch Gesetze, Verordnungen und Erlasse bestimmt ist. 
Daher steht am Anfang  
 
 
1. die Allgemeine Schulordnung  
 
mit Hinweisen auf Regelungen, die immer wieder eine Rolle spielen. Vor diesem Hinter-
grund kann jede Schule – also auch die GGO – besondere Vereinbarungen treffen, die 
ebenfalls unbedingt eingehalten werden müssen. Es folgen also  
 
 
2. die Regeln für das Zusammenleben in der Gesamtschule Gießen-Ost  
 
Schließlich sollte überlegt sein, wie damit umgegangen werden soll/kann, wenn sich je-
mand nicht an die vereinbarten Regeln des Zusammenlebens hält. Dieses Heft enthält 
also auch 
 
 
3. Hinweise und Anregungen für den Umgang mit Regelverletzungen (Pädagogische 

Maßnahmen und Ordnungsmaßnahmen: Wer ist zu beteiligen, wer entscheidet? – Ein-
richtungen, die bei Problemen hilfreich sein können) 

 
1. Allgemeine Schulordnung 
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Mit den folgenden Erlassen und Verordnungen ist der allgemeine Rahmen einer Schul-
ordnung abgesteckt.  
 
Sie sollten allen Schülerinnen und Schülern und allen Erziehungsberechtigten ebenso be-
kannt sein wie den Lehrkräften und sonstigen Bediensteten der Schule. (Der vollständige 
Text kann bei der Schulleitung eingesehen werden.) 
 
 
 
1.1. Schriftliche Arbeiten (VO1 über die Gestaltung des Schulverhältnisses vom 21.06. 2000, 

§ 25 und VOGO/BG2 vom 19.09. 1999, §4) 
 
Die Zahl der schriftlichen Arbeiten ist festgelegt. Von einem Schüler dürfen an einem Tag 
nur eine, in einer Unterrichtswoche nicht mehr als drei schriftliche Arbeiten verlangt wer-
den. (§ 21) Der Lehrer hat den Termin und den inhaltlichen Rahmen der schriftlichen Ar-
beit mindestens 5 Unterrichtstage vorher bekannt zu geben. (§ 26) 
 
Unter jeder Arbeit ist ein Notenspiegel anzubringen. Bei minderjährigen Schülern muss 
den Eltern Gelegenheit gegeben werden, die Arbeit nach der Rückgabe einzusehen. Die 
Kenntnisnahme ist durch Unterschrift zu bestätigen.  
 
In den Klassen 5-10 machen in den Hauptfächern die schriftlichen Arbeiten die Hälfte der 
Grundlage für die Zeugnisnoten aus, in den übrigen Fächern etwa ein Drittel. Die Schüler 
müssen mindestens einmal im Halbjahr über ihren mündlichen Leistungsstand informiert 
werden. Die Zeugnisnoten sind „in sinnvoller und hilfreicher Weise“ vom Lehrer zu be-
gründen. In der Sekundarstufe II machen in allen Fächern die schriftlichen Arbeiten etwa 
die Hälfte der Grundlage der Zeugnisnote aus. 
 
 
 
1.2. Schülerarbeiten (Erlass vom 27.09. 1994, § 27)  
 
Alle Schülerarbeiten sind Eigentum des Schülers/der Schülerin und werden am Ende des 
Schuljahres zurückgegeben, wenn er/sie sie nicht ausdrücklich der Schule übereignet. 
 
 
 
1.3. Leistungsverweigerung (VO über die Gestaltung des Schulverhältnisses vom 21.06. 

2000, § 22)  
 
Ist eine Leistungsbewertung aus Gründen, die der Schüler zu vertreten hat, nicht möglich, 
so erhält er die Note „ungenügend“. Das gilt auch für die Zeugnisse, wenn beispielsweise 
wegen längeren unentschuldigten Fehlens oder vorsätzlicher Nichtbeteiligung am Unter-
richt die Leistungen nicht bewertet werden können.  
 
Alle Fälle vorsätzlicher Leistungsverweigerung sind dem Schulleiter mitzuteilen und akten-
kundig zu machen. Der Schulleiter benachrichtigt die Eltern und weist auf § 73 des Hessi-
schen Schulgesetzes hin (Note 6, bzw. 0 Notenpunkte). 
 
1.4. Hausaufgaben (VO über die Gestaltung des Schulverhältnisses vom 21.06. 2000, § 28) 
 

                                                 
1 VO = Verordnung 
2 VOGO/BG = VO über die gymnasiale Oberstufe und das berufliche Gymnasium 
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Das Recht des Schülers auf Spiel und Erholung begrenzt den Umfang der Hausaufgaben, 
deren Stellung so erfolgen soll, dass sie vom Schüler innerhalb einer angemessenen Zeit 
ohne fremde Hilfe bewältigt werden kann.  
Folgende Arbeitszeiten für die Hausaufgaben sollten nicht überschritten werden: 
 
Klassen 5 und 6: bis zu 1 Stunde; 
Klassen 7 und 8: bis zu 1 1/2 Stunden; 
Klassen 9 und 10: bis zu 2 Stunden 
 
Nach Möglichkeit sollte der Samstag und Sonntag arbeitsfrei bleiben. 
 
 
 
1.5. Aufsichtspflicht der Lehrer (VO über die Aufsicht über Schülerinnen und Schüler vom 

14.09. 1998, § 3) 
 
Die Beaufsichtigung der Schüler während der Schulzeit und auf schulischen Veranstaltun-
gen obliegt grundsätzlich den Lehrern, wobei von Fall zu Fall die Mithilfe älterer Schüler 
und anderer Personen möglich ist. 
 
Ab Klasse 9 genügen in der Regel allgemeine Verhaltensanordnungen und deren gele-
gentliche Überwachung, sofern nicht eine besondere Gefahrenlage vorliegt (naturwissen-
schaftlicher Unterricht, technische Fächer, Sport, Wanderungen etc.).  
 
Für die Beaufsichtigung der Schüler auf dem Schulweg sind die Eltern verantwortlich. 
 
 
 
1.6. Verlassen des Schulgeländes (VO über die Aufsicht über Schülerinnen und Schüler 

vom 14.09. 1998, Anhang) 
 
Während der Unterrichtszeit und in den Pausen darf das Schulgelände grundsätzlich nur 
von Schülerinnen und Schülern der gymnasialen Oberstufe verlassen werden.  
 
Die Klassenlehrer oder die aufsichtsführenden Lehrer können Schülern der Klassen 5-10 
im Einzelfall das Verlassen der Schule gestatten, wenn dies von den Erziehungsberechtig-
ten unter Angabe von Gründen schriftlich beantragt wird.  
 
Verlassen Schüler das Schulgrundstück, entfallen die Aufsichtspflicht der Schule und die 
Haftung des Landes Hessen für Personen- und Sachschäden. 
 
 
 
1.7. Hitzefrei (Erlass vom 29.03. 1994) 
 
Dieser Erlass gilt nur für die Klassen 1 – 10!!  
 
„An Tagen, an denen um 11.00 Uhr in einem für die Temperatur im Schulgebäude reprä-
sentativen Unterrichtsraum 25 Grad Celsius oder mehr erreicht werden, kann der Unter-
richt ... nach der fünften Stunde beendet werden.“ 
 
1.8. Überspringen einer Jahrgangsstufe und Wiederholung eines Schuljahres 

(VO über die Gestaltung des Schulverhältnisses vom 21.06. 2000, § 13 und § 14) 
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Schüler/innen, die über einen längeren Zeitraum hinweg erheblich über die Leistungen 
ihrer Mitschüler hinausragen und den Anforderungen der entsprechenden Jahrgangsstufe 
gewachsen erscheinen, können mit Beschluss der Klassenkonferenz eine Jahrgangsstufe 
überspringen.  
Das Überspringen ist in der Regel zu Beginn eines Schulhalbjahres möglich. 
 
 
Nach § 75 Abs. 5 des Hessischen Schulgesetzes ist es möglich, ein Schuljahr freiwillig zu 
wiederholen.  
 
Die Eltern müssen gegebenenfalls bis 6 Wochen vor dem Versetzungszeugnis einen An-
trag an die Schulleitung gestellt haben. Eine Beratung durch den Klassenlehrer ist sinn-
voll. 
 
 
 
1.9. Entschuldigungspflicht (§189 des Hessischen Schulgesetzes; nach 3186 gilt die Aus-

führungsverordnung zum Schulpflichtgesetz vom 28.09. 1981 weiter; VOGO/BG, § 7) 
 
Alle Schüler der Klassen 5 - 13 sind verpflichtet, am Unterricht regelmäßig teilzunehmen. 
Spätestens am 3. Tag muss der Schule der Grund des Fernbleibens (in den Stufe 11-13 
schriftlich) mitgeteilt werden. In begründeten Einzelfällen kann der Schulleiter die Vorlage 
eines ärztlichen Attestes verlangen, dessen Kosten die Unterhaltspflichtigen (Eltern) tra-
gen müssen. 
 
 
 
1.10. Beurlaubungen von Schülern (Dienstordnung für Lehrkräfte, Schulleiterinnen und 

Schulleiter vom 22.07. 1998, § 9 und § 19) 
 
Beurlaubungen bis zu 2 Tagen können vom Klassenlehrer gewährt werden. Längere Un-
terrichtsbefreiungen, insbesondere vor und nach den Ferien erteilt der Schulleiter. Dies 
kann nur in Ausnahmefällen und aus wichtigen Gründen geschehen. 
 
Die Anträge sind rechtzeitig schriftlich zu stellen und zu begründen. Die Schulleitung ent-
scheidet auch unter der Berücksichtigung pädagogischer Gesichtspunkte. Ein Anspruch 
auf Beurlaubung (insbesondere im Zusammenhang mit „günstigeren“ und preiswerteren 
Reiseterminen) besteht grundsätzlich nicht. 
 
 
 
1.11. Befreiung vom Sportunterricht (Erlass vom 15.06. 1987) 
 
Bei der Vorlage eines ärztlichen Attestes kann der Fachlehrer einen Schüler bis zu vier 
Wochen von der aktiven Teilnahme am Sportunterricht freistellen.  
 
Darüber hinaus bis zu drei Monaten wird eine Befreiung von der Schulleitung auf der 
Grundlage eines ärztlichen Attestes gewährt. Dies gilt auch für länger dauernde Freistel-
lungen, sofern offensichtliche und für die Sportlehrkraft erkennbare Verletzungen vorlie-
gen. 
 
In allen anderen Fällen, in denen die Zeit von drei Monaten überschritten wird, müssen die 
Erziehungsberechtigten bzw. die volljährige Schülerin/der volljährige Schüler ein amtsärzt-
liches Attest beibringen. 
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1.12. Lernmittelfreiheit (Hessisches Schulgesetz vom 30.06. 1999, § 153) 
 
Im Rahmen der Lernmittelfreiheit erhalten alle Schüler eine Reihe von Schulbüchern. El-
tern und Schüler sind verantwortlich für die schonende Behandlung dieser Bücher 
(Schutzumschläge, keine Eintragungen usw.). - Gegebenenfalls müssen unsachgemäß 
behandelte Bücher vom Schüler (bzw. den Erziehungsberechtigten) ersetzt werden. 
 
 
 
1.13. Religionsunterricht (Hessisches Schulgesetz vom 30.06. 1999, § 8) 
 
Religionsunterricht ist ordentliches Lehrfach. Die Abmeldung (zum Ende des Schulhalb-
jahres) bedarf einer schriftlichen Erklärung der Erziehungsberechtigten oder des religi-
onsmündigen Schülers (ab 14 Jahre).  
 
Ist der religionsmündige Schüler noch nicht volljährig, werden die Erziehungsberechtigten 
von der Schule über die Abmeldung unterrichtet. 
 
Schülerinnen und Schüler, die nicht am Religionsunterricht teilnehmen, sind zur Teilnah-
me am Ethikunterricht verpflichtet. 
 
 
 
1.14. Freiwillig gewählter Unterricht und Teilnahme an den Ganztagsangeboten (Er-

lass vom 24.01. 1978) 
 
Abmeldungen von freiwilligen Arbeitsgemeinschaften und Angeboten im Bereich der 
Ganztagsbetreuung sind nur jeweils zum Ende des Schulhalbjahres möglich. Eine schrift-
liche Erklärung ist über die Klassenlehrerin / den Klassenlehrer an dem Schulleiter zu rich-
ten 
 
 
 
1.15. Gesamtschule Gießen-Ost – Datenerhebung (Hessisches Schulgesetz vom 30.06. 

1999, § 83 und VO über die Verarbeitung personenbezogener Daten in Schulen vom 17.06. 
1992) 

 
Die von Eltern bzw. volljährigen Schüler/innen erbetenen Daten werden auf der Grundlage 
des Hessischen Schulgesetzes erhoben. Sie dienen der internen Schulverwaltung und 
werden für die jährliche statistische Erhebung benötigt.  
 
Die Daten werden auf dem schulinternen Verwaltungscomputer und auf Schülerkarten 
nach den Bestimmungen des Hessischen Datenschutzgesetzes gespeichert und verwal-
tet. 
2.  Regeln für das Zusammenleben in der Gesamtschule Gießen-Ost3 
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3  Diese Regeln wurden von der Schulkonferenz der GGO auf der Grundlage eines Vorschlag einer 5. Klasse erarbeitet. 
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3. Umgang mit Regelverletzungen (Pädagogische und Ordnungsmaß-
 nahmen) 
 
Der Umgang mit Verstößen gegen die allgemeine Schulordnung und / oder Unterrichtsstö-
rungen ist weit gehend im Hessischen Schulgesetz von 1999 und der Verordnung über 
das Verfahren bei Ordnungsmaßnahmen" von 1993 geregelt. Pädagogische Grundsätze 
werden dort ebenso aufgeführt wie Disziplinarmaßnahmen und der Weg dahin. Ein Aus-
zug aus dem Schulgesetz ist hier abgedruckt; der vollständige Text kann beim Schulleiter 
eingesehen werden.  
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 Auszug aus dem Hessischen Schulgesetz vom 30. 06. 1999 
 

§ 82 
Pädagogische Maßnahmen und Ordnungsmaßnahmen 

 
(1) Die Erfüllung des Bildungsauftrages der Schule ist vor allem durch pädagogische Maßnahmen 

zu gewährleisten, die der Entwicklung des Lern- und Leistungswillens der Schülerin oder des 
Schülers und der Bereitschaft zu verantwortlichem sozialen Handeln nach den Grundsätzen 
der Toleranz, der Gerechtigkeit und der Solidarität dienen sollen. Zu den pädagogischen Maß-
nahmen gehören insbesondere das Gespräch mit der Schülerin oder dem Schüler mit dem Ziel, 
eine Veränderung des Verhaltens zu erreichen, die Ermahnung, Gruppengespräche mit Schü-
lerinnen und Schülern und Eltern, die formlose mündliche oder schriftliche Missbilligung des 
Fehlverhaltens, die Beauftragung mit Aufgaben, die geeignet sind, die Schülerin oder den 
Schüler das Fehlverhalten erkennen zu lassen, Nachholen schuldhaft versäumten Unterrichts 
nach vorheriger Benachrichtigung der Eltern und die zeitweise Wegnahme von Gegenständen. 

 
(2) Ordnungsmaßnahmen sind 
 
1. Ausschluss vom Unterricht für den Rest des Schultages, erforderlichenfalls mit der Verpflich-

tung, am Unterricht einer anderen Klasse oder Lerngruppe teilzunehmen, 
 
2. Ausschluss von besonderen Klassen- oder Schulveranstaltungen sowie vom Unterricht in 

Wahlfächern und freiwilligen Unterrichtsveranstaltungen, 
 
3. Androhung der Zuweisung in eine Parallelklasse oder in eine andere Lerngruppe, 
 
4. Zuweisung in eine Parallelklasse oder in eine andere Lerngruppe, 
 
5. Androhung der Überweisung in eine andere Schule der gleichen Schulform, 
 
6. Überweisung in eine andere Schule der gleichen Schulform, 
 
7. Androhung der Verweisung von der besuchten Schule, 
 
8. Verweisung von der besuchten Schule. 
 
 
(3) Körperliche Züchtigung und andere herabsetzende Maßnahmen sind verboten. 
 
 
(4) Ordnungsmaßnahmen sind nur zulässig, wenn 
 
1 . die Schülerin oder der Schüler in der Schule gegen eine Rechtsnorm, Verwaltungsanordnung 

oder die Schulordnung verstößt oder Anweisungen der Schulleiterin oder des Schulleiters, der 
Lehrerinnen und Lehrer oder sonstiger dazu befugter Personen nicht befolgt, sofern die Anwei-
sungen zur Erfüllung des Unterrichts- und Erziehungsauftrages der Schule notwendig sind oder 
dem Schutz von Personen und Sachen dienen und pädagogische Maßnahmen und Mittel sich 
als wirkungslos erwiesen haben, 

2. der Schutz von Personen und Sachen diese erfordert. 
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(5) Ordnungsmaßnahmen nach Abs. 2 Nr. 2 bis 4 dürfen nur bei erheblicher Störung des Schul- 

oder Unterrichtsbetriebs, bei Gefährdung der Sicherheit beteiligter Personen oder Verursa-
chung erheblicher Sachschäden und dadurch bedingter Beeinträchtigung von Unterricht und 
Erziehung der Mitschülerinnen und -schüler angewendet werden. Ordnungsmaßnahmen nach 
Abs. 2 Nr. 5 bis 8 dürfen nur bei besonders schweren Störungen des Schul- oder Unterrichts-
betriebs oder schwerer Verletzung der Sicherheit beteiligter Personen und dadurch bedingter 
anhaltender Gefährdung von Unterricht und Erziehung der Mitschülerinnen und -schüler an-
gewendet werden. Neben Maßnahmen des Straf-, Ordnungswidrigkeiten- oder Kinder- und 
Jugendhilferechts dürfen Ordnungsmaßnahmen nach Abs. 2 Nr. 5 bis 8 nur angewendet wer-
den, wenn sie zusätzlich erforderlich sind und den Zwecken der anderen Maßnahmen nicht 
entgegenstellen. 

 
 
(6) Die Anwendung von Ordnungsmaßnahmen soll so rechtzeitig erfolgen, dass der Bezug zum 

Fehlverhalten nicht verloren geht. Bei Entscheidungen über Ordnungsmaßnahmen ist das 
Verhalten der einzelnen Schülerin oder des einzelnen Schülers innerhalb der Schule maßge-
bend. Außerschulisches Verhalten der Schülerin oder des Schülers darf nur Gegenstand einer 
Ordnungsmaßnahme sein, soweit es sich auf den Schul- und Unterrichtsbetrieb unmittelbar 
störend auswirkt. 

 
 
Bei Unterrichtsstörungen, Konflikten zwischen Schülern oder Schülern und Lehrer(in) 
kann der Versuch einer augenblicklichen Regulierung unternommen werden oder ein Mit-
glied der Schulleitung aufgesucht wird, um das Problem zu erörtern. Dabei werden sie 
sich bemühen, gemeinsam mit den Betroffenen, die Ursachen des Konfliktes aufzudecken 
und Lösungswege zu suchen.  
 
Das Angebot beinhaltet nicht die direkte Bestrafung von Schülern, sondern gehört in den 
Bereich der pädagogischen Maßnahmen (Gespräche), wie sie oben angesprochen wor-
den sind.  
 
Disziplinarmaßnahmen selbst müssen dann auf dem vorgeschriebenen formalen Weg 
gehen ergriffen werden.  
 
Es besteht allerdings nicht nur die Möglichkeit, Schulleitungsmitglieder in diese Gespräche 
einzubeziehen. Über den Pädagogischen Leiter können auch Kontakte zum schulpsycho-
logischen Dienst vermittelt werden.  
 
Beabsichtigte Sonderschulüberprüfungen sollen mit dem Pädagogischen Leiter oder mit 
dem Stufenleiter vorbesprochen werden, der im gegebenen Fall dann die notwendigen 
Schritte einleitet. 
Wer entscheidet bei den Maßnahmen und wer muss angehört werden? 
 
Maßnahme Anzuhören ist; Den Antrag stellt: Es entscheidet: 
    

Ausschluss vom Un-
terricht  

der/die betroffene Schüler/in eine Lehrkraft der Schulleiter 

Ausschluss von Klas-
sen- und Schulveran-
staltungen 

1. der/die betroffene Schüler/in 
2. bei Minderjährigen: die Eltern 

Klassenkonferenz der Schulleiter 
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Androhung der Zuwei-
sung in die Parallel-
klasse 

1. der/die betroffene Schüler/in 
2. bei Minderjährigen: die Eltern 

Klassenkonferenz der Schulleiter 

Zuweisung in die Pa-
rallelklasse 

1. der/die betroffene Schüler/in 
2. bei Minderjährigen: die Eltern 

Klassenkonferenz der Schulleiter 

vorläufiger Aus-
schluss vom Unter-
richt bis zu 4 Wochen 

1. der/die betroffene Schüler/in 
2. bei Minderjährigen: die Eltern 
3. falls sie es wollen: Vertreter 

des SV oder des Elternbeira-
tes 

Klassenkonferenz der Schulleiter 

Androhung der Über-
weisung in ein andere 
Schule der gleichen 
Schulform 

1. der/die betroffene Schüler/in 
2. bei Minderjährigen: die Eltern 

Klassenkonferenz der Schulleiter 

Androhung der Ver-
weisung von der be-
suchten Schule 

1. der/die betroffene Schüler/in 
2. bei Minderjährigen: die Eltern 

Klassenkonferenz der Schulleiter 

Überweisung in ein 
andere Schule der 
gleichen Schulform 

1. der/die betroffene Schüler/in 
2. bei Minderjährigen: die Eltern 
3. falls sie es wollen: Vertreter 

des SV oder des Elternbeira-
tes und des schulpsychologi-
schen Dienstes 

Klassenkonferenz das Staatliche Schul-
amt 

Verweisung von der 
besuchten Schule 

1. der/die betroffene Schüler/in 
2. bei Minderjährigen: die Eltern 
3. falls sie es wollen: Vertreter 

des SV oder des Elternbeira-
tes und des schulpsychologi-
schen Dienstes 

Klassenkonferenz das Staatliche Schul-
amt 

Verweisung von der 
besuchten Schule oh-
ne Antrag 

1. der/die betroffene Schüler/in 
2. bei Minderjährigen: die Eltern 
3. falls sie es wollen: Vertreter 

des SV oder des Elternbeira-
tes und des schulpsychologi-
schen Dienstes 

(bei Gefährdung der 
Sicherheit oder kör-
perlichen Unver-
sehrtheit von Mitglie-
dern der Schulge-
meinde oder des 
Bildungsauftrages 
der Schule) 

das Staatliche Schul-
amt 
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